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Liebe Leserinnen und Leser,
zwölf Millionen aller vertriebenen Men-
schen weltweit sind minderjährig.1 im Jahre
2011 betrug ihr Anteil an allen anerkannten
Flüchtlingen 46 Prozent und an allen Asyl-
suchenden 34 Prozent.2 nur ein relativ klei-
ner Teil der Minderjährigen ist hingegen
ohne seine Familienmitglieder auf der
Flucht oder wird während der Flucht von
diesen getrennt. schätzungen gehen davon
aus, dass je nach Zählweise etwa zwischen
3000 und 4000 unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge (umF) jährlich nach deutsch-
land kommen. im Jahr 2012 waren es knapp
2100 unbegleitete Minderjährige3, die einen
Antrag auf Asyl in deutschland stellten.

derzeit leben nach schätzungen zwischen
8000 und 9000 umF in der bundesrepublik.4

dabei handelt es sich überwiegend um
Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren.

infolge der rücknahme der ausländer-
rechtlichen Vorbehalte zur un-Kinder-
rechtskonvention durch die bundesregie-
rung im Jahre 2010 und durch steigende
Zahlen von Asylsuchenden in deutschland
ist diese Flüchtlingsgruppe zumindest in der
Fachöffentlichkeit seit einiger Zeit in aller
Munde. in der diskussion gibt es jedoch eine
unschärfe, deren ursache auch in der
bezeichnung selbst liegt.

Zerlegt man den begriff „unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge“ in seine drei

Ehemals minder jährige Flüchtlinge gestalten in München die Fotoausstellung
„Status“ zu ihrer früheren Situation. 
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Wortbestandteile, wird man
feststellen, dass zunächst rela-
tiv unstrittig ist, dass „unbe-
gleitet“ in diesem Kontext
bedeutet, dass der/die betrof-
fene von den eltern getrennt
ist und davon ausgegangen
werden muss, dass diese Tren-
nung von dauer ist. dies impli-
ziert, dass die eltern nicht in
der Lage sind, sich um das Kind
zu kümmern.

die unschärfe der benen-
nung dieser Flüchtlingsgruppe
beginnt jedoch bereits beim
zweiten Wortbestandteil „min-
derjährig“. Gemäß den zivil-

rechtlichen Vorgaben des deutschen rechts wie auch nach der
un-Kinderrechtskonvention ist jede Person unter 18 Jahren
minderjährig. nach dem deutschen Ausländerrecht hingegen
sind die betroffenen bereits mit Vollendung des 16. Lebensjah-
res handlungs- und verfahrensfähig. damit werden sie zwar nicht
volljährig, sie müssen aber in einigen für sie zentralen bereichen
wie dem Asylverfahren wie erwachsene handeln und werden als
solche behandelt. Hinzu kommt, dass in manchen Fällen umF
zwar angeben, minderjährig zu sein. An diesen Aussagen wird
jedoch häufig gezweifelt und behördlicherseits ein fiktives Alter
geschätzt und dann festgesetzt. da umF meist keine Papiere bei
sich haben, können sie ihre Minderjährigkeit nicht glaubhaft
machen. Werden minderjährige Flüchtlinge jedoch älter
geschätzt, als sie sind, kann dies gravierende sozial- und verfah-
rensrechtliche Konsequenzen haben. denn grundsätzlich gilt: Je
älter ein umF ist, desto geringer sind die Chancen, Leistungen
der Jugendhilfe in Anspruch nehmen zu können.

Problematisch ist auch der dritte begriffsteil „Flüchtling“.
denn dieser ist rechtlich klar abgegrenzt. darunter ist eine Per-

son zu verstehen, die nach dem
erfolgreichen durchlaufen
eines Anerkennungsverfah-
rens gemäß der Genfer Flücht-
lingskonvention den status als
Flüchtling bereits erhalten hat.
im Zusammenhang mit umF
ist unter Flüchtling jedoch
auch jede minderjährige Per-
son zu betrachten, die den sta-
tus eines anerkannten Flücht-
lings oder eine andere Form
des humanitären Aufenthalts
in deutschland bisher lediglich
anstrebt. dies ist bedeutsam,
da aus dem status als Flücht-
ling bestimmte Ansprüche
abzuleiten wären, die dem Großteil der hier betroffenen Perso-
nen gerade nicht gewährt werden. 

unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind eine sehr hete-
rogene Gruppe. Gemein ist ihnen aber, dass sie extrem verletz-
liche Menschen sind. Wie andere schutzsuchende haben sie
Gewalt oder Misshandlung erlebt, Armut und Hunger erfahren
oder unter politischem und sozialem druck gelitten. Aufgrund
der Minderjährigkeit in Kombination mit dem Fehlen einer
familiären Vertrauensperson haben sie ganz spezifische physi-
sche, psychische und soziale bedürfnisse. umF benötigen beson-
dere unterstützung von öffentlichen wie auch von den einrich-
tungen in freier Trägerschaft. um dies zu gewährleisten, sind
sowohl die Fachleute der Migrationsarbeit wie auch die exper-
ten der Kinder- und Jugendhilfe gefragt. die Kooperation die-
ser beiden Arbeitsfelder ist dabei unerlässlich.

Wir wünschen ihnen eine gute Lektüre.

Roberto Alborino und Roland Fehrenbacher

Roland Fehrenbacher

Referatsleiter Kinder, Jugend,
Familie, Generationen
E-Mail: roland.fehrenbacher@
caritas.de

3 Unbegleitete Minderjährige 
in Deutschland und Europa5

etwa die Hälfte aller Flüchtlinge weltweit ist minderjährig, in
einigen Ländern sind es sogar mehr als 50 Prozent.6 in deutsch-
land waren im Jahr 2012 38 Prozent der neu eingereisten Asyl-
suchenden unter 18 Jahre. die Gründe, warum Kinder ihre Hei-
mat verlassen, sind vielfältig. ein Phänomen gerät dabei
zunehmend ins bewusstsein: immer häufiger fliehen Kinder
alleine, getrennt von ihren Familien. Kinder werden von ihren
eltern oder anderen bezugspersonen auf den Weg geschickt
oder fliehen auf eigene Faust. in einigen Fällen sind die Kinder

Waisen oder Halbwaisen, häufig werden sie jedoch in den
Kriegswirren in der Heimat oder auf der Flucht von den eltern
getrennt. Manchmal sind sie in begleitung von erwachsenen,
zum beispiel Verwandten oder bekannten, häufig sind sie jedoch
auch völlig auf sich allein gestellt. Fast immer sind sie auf schleu-
ser angewiesen, um Grenzen zu überwinden. sie legen enorme
distanzen zurück, sind dabei oft Monate oder sogar Jahre unter-
wegs, bis sie in dem Land ankommen, in dem sie um schutz nach-
suchen. Auf der Flucht werden sie häufig – erneut – Opfer von
Gewalt. Auch wenn sie in vermeintlich sicheren Ländern ange-
kommen sind, verbleiben sie manchmal in Abhängigkeitsver-
hältnissen, zum beispiel, um ihre schulden bei schleppern oder

Roberto Alborino

Referatsleiter Migration und
 Integration
E-Mail: roberto.alborino@
caritas.de
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sogar Menschenhändlern abzuarbeiten. diese umstände ma -
chen minderjährige Flüchtlinge in ganz spezifischer Weise höchst
verwundbar.

in deutschland stellten im Jahr 2012 nach Angaben des bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge 2096 unbegleitete Min-
derjährige einen Asylantrag. dies entspricht einem Anteil von
drei Prozent aller Asylanträge insgesamt. beinahe die Hälfte
kam aus Afghanistan, andere Hauptherkunftsländer waren irak,
syrien, somalia und Pakistan. daneben gibt es Kinder und
Jugendliche, die nicht den Weg ins Asylverfahren wählen, son-
dern einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis oder die Aus-
setzung der Abschiebung bei der Ausländerbehörde stellen.
Hierzu existieren jedoch keine verlässlichen Zahlen.

im Jahr 2011 wurden in europa 12.350 neu eingereiste unbe-
gleitete Minderjährige erfasst.7 schon im Mai 2010 veröffent-
lichte die eu-Kommission einen Aktionsplan für unbegleitete
Minderjährige8 mit dem Ziel, mehr informationen über sie zu
erhalten und ein Konzept für ihren schutz und nachhaltige
Lösungen zum Wohle des Kindes zu entwickeln. die europäi-
schen richtlinien, die das Asylverfahren in europa harmonisie-
ren, stellen auch spezifische gemeinsame standards für die
behandlung von unbegleiteten Minderjährigen auf und verwei-
sen auf den Vorrang des Kindeswohls, der in Art. 3 des un-Über-
einkommens über die rechte des Kindes als wesentliches Prin-
zip verankert ist.

um zu verdeutlichen, wieso Kinder und Jugendliche ohne
ihre eltern nach europa fliehen, hier drei kurze beispiele von
unbegleiteten Minderjährigen, die ihren Weg nach deutschland
gefunden und hier im Jahr 2012 schutz gefunden haben:

Ahmad9 war 17 Jahre alt, als er von somalia nach deutsch-
land kam. Als Angehöriger des Minderheitenclans der Ashraf sei
er beim Fußballspielen in Mogadishu von der Al shabaab Miliz
mitgenommen und aufgefordert worden, mit ihnen zusammen-
zuarbeiten, berichtete er. er sei zwei Wochen gefangen gehalten
worden, bis ihm die Flucht gelang. er suchte zunächst Zuflucht
in Kenia und gelangte dann nach europa.

die 16-jährige sabiha aus dem irak berichtete nach ihrer
Ankunft in deutschland, dass ihr Vater ihren weiteren schulbe-
such verhindert habe. er habe sie an einen nahen Verwandten
verheiraten wollen. dies habe sie nicht gewollt. Mit Hilfe ihrer
Mutter sei ihr die Flucht nach deutschland gelungen.

der 15-jährige Hassan aus Afghanistan berichtete in seiner
Anhörung, dass seine Familie von den Taliban unter druck
gesetzt worden sei. Grund dafür war, dass seine Mutter als Leh-
rerin gearbeitet habe, was den Taliban ein dorn im Auge gewe-
sen sei. die Familie floh gemeinsam in den iran und dann weiter
in die Türkei. Auf der Flucht nach Griechenland wurde die Fami-
lie getrennt. Hassan wartete mehrere Monate in Griechenland
und hoffte, seine Familie wiederzufinden. Letztlich gab er die
Hoffnung auf und machte sich nach deutschland auf. seine
Familie hat er bis heute nicht wiedergesehen.

unbegleitete Minderjährige, die nach deutschland kommen,
sollen gemäß den Vorgaben des Kinder- und Jugendschutz -
gesetzes in Obhut genommen werden. ihnen soll ein Vormund
zur seite gestellt werden. im rahmen der inobhutnahme wird
dann geklärt, welcher Jugendhilfebedarf besteht, welche Art 
der unterbringung am besten ist und welche anderen bedürf-
nisse bestehen. es soll bestimmt werden, wo sich die eltern 
aufhalten, soweit sie noch leben, und aus welchen Gründen die
Kinder und Jugendlichen ihr Heimatland verlassen haben, 
um ihre aufenthaltsrechtlichen Perspektiven auszuloten und
dadurch den Weg durch langwierige behördliche Verfahren 
weitestmöglich zu verkürzen und so effizient wie möglich zu
gestalten.

die Praxis sieht in einigen regionen deutschlands allerdings
für unbegleitete Minderjährige im Alter zwischen 16 und 18 Jah-
ren häufig anders aus. denn sie gelten für rechtshandlungen
nach dem Aufenthalts- und Asylverfahrensgesetz als verfah-
rensfähig, das heißt, sie können ohne unterstützung durch ihren
Vormund einen Asylantrag stellen. Zudem können sie in
Gemeinschaftsunterkünften gemeinsam mit erwachsenen
untergebracht werden. diese rechtliche Lage führt dazu, dass die
zuständigen behörden die Aufnahmebedingungen für unbeglei-
tete Minderjährige in jedem bundesland anders ausgestalten. es
ist somit überwiegend vom Zufall abhängig, ob ein Jugendlicher
in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht ist, in der er viel-
fältige unterstützung erhält, oder ob er oder sie sich mehr oder
weniger selbst überlassen bleibt. Auch die rücknahme der Vor-
behalte der un-Kinderrechtskonvention im Juli 2010 hat daran
nichts geändert. bezüglich der Verfahrensfähigkeit stehen die
Chancen allerdings gut, dass es bei der weiteren eu-rechtshar-
monisierung in den nächsten Jahren zu einer Anhebung der Ver-
fahrensfähigkeit auf 18 Jahre kommen wird, da deutschland in
europa mit dieser regelung alleine dasteht.

damit ist jedoch ein weiteres Problem noch nicht gelöst: die
Vormünder, die unbegleitete Minderjährige vertreten, fühlen
sich häufig von der komplexen rechtsmaterie überfordert. es
müsste gewährleistet sein, dass sie regelmäßig schulungen im
Asyl- und Aufenthaltsrecht erhalten. Als möglicherweise noch
bessere Alternative müssten zusätzlich verstärkt rechtsan-
wält(inn)e(n) ermächtigt werden, damit die betroffenen Kinder
und Jugendlichen in ihrem Asylverfahren kompetent vertreten
sind; dies scheitert im Moment häufig an der Frage der Finan-
zierung. Allerdings ist sicher, dass Asylverfahren von Kindern
viele besonderheiten aufweisen, die von allen Verfahrensbetei-
ligten beachtet werden müssen, um ihren spezifischen belangen
gerecht zu werden und zugleich eine effiziente Feststellung ihrer
schutzbedürfnisse zu gewährleisten. dies zeigen unter anderem
die richtlinien zu Asylverfahren von Kindern, die durch das
Flüchtlingswerk der Vereinten nationen, unHCr, herausgege-
ben wurden.10 Uta Rieger

Mitarbeiterin bei UNHCR
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3 Kinderrechte gelten oft
nur in der Theorie

Für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind sogenannte
Kinderrechte von besonderer bedeutung. die Magna Charta der
Kinderrechte ist die am 2. september 1990 in Kraft getretene und
von fast allen staaten der Welt unterzeichnete un-Kinder-
rechtskonvention (KrK), die in 54 Artikeln festhält, welche
rechte Kinder haben, und allgemeine Grundsätze aufstellt. sie
verpflichtet die staaten, diese zu achten und zu gewährleisten.

Die Bedeutung der UN-Kinderrechtskonvention
die KrK ist ein völkerrechtlicher Vertrag. Wie alle derartigen
Verträge hat sie jedoch in deutschland nur den rang eines ein-
fachen bundesgesetzes. da das bundesverfassungsgericht
jedoch in ständiger rechtsprechung11 aus der Völkerrechts-
freundlichkeit des Grundgesetzes ableitet, dass jede nationale
regelung völkerrechtsfreundlich auszulegen ist, sind die rege-
lungen der KrK dann, wenn es um Kinder geht, stets ergänzend
heranzuziehen.

deutschland hatte bei unterzeichnung der KrK Vorbehalte
angemeldet: sie dürfe nicht unmittelbar auf ausländische Kinder
angewandt werden. dadurch hatte das deutsche Ausländerrecht
in der Praxis Vorrang vor den Verpflichtungen der KrK. Am
15. Juli 2010 nahm jedoch die bundesregierung die Vorbehalte
zurück. seitdem gilt die KrK auch in deutschland uneinge-
schränkt. sie ist grundsätzlich anzuwenden, auch wenn
Jurist(inn)en nach wie vor darüber streiten, ob sie auch unmit-
telbar gilt und den Kindern subjektive rechte einräumt. Jeden-
falls zwingt der oben aufgezeigte Grundsatz der völkerrechts-
freundlichen Auslegung des deutschen rechtes dazu, die
Kinderrechte nicht nur als Zierrat bei sonntagsreden zu gebrau-
chen. sie hat auch tatsächlich Gewicht. 

Verfahrensfähigkeit schon ab 16 Jahren ist zu streichen
nach der KrK ist jeder Mensch unter 18 Jahren ein Kind, soweit
die Volljährigkeit nicht generell früher eintritt. damit ist dem
Kind gemäß Art. 12 ii KrK eigentlich ein Vormund als gesetz-
licher Vertreter zu bestellen. § 12 AsylVfG, § 80 i AufenthG und
§ 11 i nr. 2 sGb X erklären jedoch ein ausländisches Kind bereits
ab Vollendung des 16. Lebensjahres für handlungsfähig. es soll
sich selbst in den komplizierten ausländer-, asyl- und sozialhilfe-
rechtlichen Verfahren vertreten können.

Zur rechtfertigung der Herabsetzung der Altersgrenze wird
behauptet, das sei für die Kinder nur von Vorteil, was schon des-
halb unsinn ist, weil die Verfahrensfähigkeit ja zur Konsequenz
hat, dass auch Fristen und Formalien beachtet werden müssen
und säumnisse zum rechtsverlust führen können. Auch das
Argument, hierin läge keine ungleichbehandlung, weil die rege-
lung nicht an die staatsangehörigkeit anknüpfe, sondern „für
bestimmte sachbereiche … unabhängig von der staatsangehö-

rigkeit“ gelte,12 überzeugt nicht – es gibt keine inhaltliche recht-
fertigung bei diesen sachbereichen (Asyl-, Ausländer- und sozi-
alrecht), gerade ausländische Kinder schlechterzustellen als
deutsche, die immerhin mit dem deutschen recht aufgewachsen
sind. die sonderregelungen zur Verfahrensfähigkeit sind mit der
KrK nicht zu vereinbaren. der Gesetzgeber ist dringlich aufge-
fordert, sie ersatzlos zu streichen.

Kindeswohl hat Vorrang
eine zentrale bedeutung kommt Art. 3 i KrK zu: „bei allen
Maßnahmen, die Kinder betreffen, gleichviel, ob sie von öffent-
lichen oder privaten einrichtungen der sozialen Fürsorge,
Gerichten, Verwaltungsbehörden oder Gesetzgebungsorganen
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der
vorrangig zu berücksichtigen ist“, schreibt die KrK allen staa-
ten ins stammbuch. diese Formulierung hat mittlerweile ein-
gang ins europäische regelwerk gefunden: erwägungsgrund
nr. 22 der sogenannten rückführungs-richtlinie13 verwendet die
Formulierung ebenso wie der erwägungsgrund nr. 14 der Asyl-
verfahrens-richtlinie14 vom 1. dezember 2008. die neufassung
der Aufnahme-richtlinie15 legt in Art. 23 i ausdrücklich fest,
dass bei der Anwendung der bestimmungen, die Minderjährige
betreffen, die Mitgliedstaaten „vorrangig das Wohl des Kindes“
zu berücksichtigen haben. schließlich hat auch Art. 24 ii der
europäischen Grundrechte-Charta die norm als eu-Grund-
recht inkorporiert: bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen
öffentlicher stellen oder Privateinrichtungen muss das Wohl des
Kindes eine vorrangige erwägung sein.

der begriff des Kindeswohls ist weder in der KrK noch in
anderen Menschenrechtsabkommen oder regelungen definiert.
das Kindeswohl schützt das Kind als eigenständige Persönlich-
keit, die mit eigenen rechten ausgestattet ist, schützt es in  seinem
entwicklungsprozess, begründet spezifische rechte gegenüber
eltern und erwachsenen und der staatlichen Gemeinschaft. die
regelungen der KrK beschreiben das, was aktuell gemeinhin
unter Kindeswohl verstanden wird, und sind damit, ohne dass es
darauf ankommt, ob die einzelne norm als subjektives recht for-
muliert ist, Prüfungsmaßstab auch des deutschen rechts.

dadurch, dass der europäische Gesetzgeber den Kindes-
wohlvorrang ins europäische recht übernommen hat, hat er eine
europarechtliche dimension hinzugewonnen: der europäische
Gerichtshof für Menschenrechte kann und muss gegebenenfalls
angerufen werden, wenn Kindeswohlgesichtspunkte etwa bei
der umsetzung europäischer richtlinien nicht genügend
berücksichtigt sind.

Der Staat hat eine Fürsorgepflicht
in verschiedenen Artikeln (beispielsweise Art. 3 ii und Art. 4)
verspricht die KrK dem Kind auch staatliche Fürsorge: Art. 3 iii
KrK verpflichtet die staaten, die für die Fürsorge des Kindes
und dessen schutz erforderlichen institutionen, dienste und
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einrichtungen zu schaffen und materiell und fachlich auszustat-
ten. Art. 4 ii KrK verpflichtet sie, die zur durchsetzung der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen rechte des Kindes erfor-
derlichen Maßnahmen „unter Ausschöpfung ihrer verfügbaren
Mittel“ zu treffen. dies bedeutet eine Priorisierung des Kindes-
wohls bei (regelmäßig) beschränkten Mitteln. Art. 17 KrK
gewährt dem Kind ein recht auf informationszugang, Art. 18
einen erziehungsanspruch gegen die eltern und verpflichtet in
Absatz 2 den staat, die eltern und den Vormund in angemesse-
ner Weise bei der erziehungsaufgabe zu unterstützen. schließ-
lich schützt Art. 19 KrK das Kind gegebenenfalls auch vor den
eltern: der staat hat erforderliche schutzmaßnahmen zu tref-
fen, um das Kind vor jeder Form von körperlicher oder geistiger
Gewaltanwendung, schadenszufügung, Misshandlung, Verwahr-
losung zu schützen. Art. 28 und 29 gewährleisten das recht des
Kindes auf bildung im sinne der in der Charta der Vereinten
nationen verankerten Grundsätze. 

Flüchtlingskinder: Recht auf Bildung und Gesundheit
Für Asylbewerber(innen), auch unbegleitete Minderjährige, ist
dies nicht selbstverständlich. sie müssen auch heute noch um
einen effektiven und ihren Fähigkeiten entsprechenden bil-
dungszugang kämpfen. benachteiligt sind Flüchtlingskinder –
wie alle Kinder, die unter das Asylbewerberleistungsgesetz fal-
len – auch in ihrem recht auf Gesundheit. Art. 24 KrK erkennt
das recht des Kindes auf „das erreichbare Höchstmaß an
Gesundheit“ an und verpflichtet die staaten, hierzu geeignete
Maßnahmen zu treffen. das AsylbLG gewährt hingegen nur das
unabdingbare Mindestmaß an gesundheitlichen Leistungen.16 es
gibt also noch viel zu tun. Hubert Heinhold

Rechtsanwalt für Ausländer- und Asylrecht

München

3 Die Altersfestsetzung: 
unwürdig und ungenau

ehmal wurde im Juli 1997 in Afghanistan geboren. das Jahr und
der Monat seiner Geburt sind ihm durch erzählungen seiner
eltern bekannt, aber an welchem Tag er geboren wurde, das weiß
er nicht. Lange war dies auch nicht wichtig. im Jahr 2010 jedoch
verließ ehmal Afghanistan und kam im Frühjahr 2012 in
deutschland an. bei einer Personenkontrolle durch die bundes-
polizei wurde er aufgegriffen. ehmal sagte, er sei 15 Jahre alt. die
zuständigen behörden schoben ihn direkt zurück nach Frank-
reich, unter anderem wurde seiner Altersangabe nicht geglaubt.
bei seiner zweiten einreise nach deutschland hatte ehmal mehr
Glück: er wurde durch ein Jugendamt in Obhut genommen. das
Jugendamt glaubte ihm, dass er minderjährig sei. Allerdings wur-
de sein Alter auf 17 Jahre festgesetzt. bei der obligatorischen
eurodac-Überprüfung17 durch die Polizei nach der inobhutnah-
me wurde festgestellt, dass die bundespolizei bei der ersten ein-

reise ehmals Alter registriert hatte: danach galt er als volljährig.
ehmals Geschichte ist kein einzelfall. Fast alle einreisenden

unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kommen ohne Papie-
re. Falls Personaldokumente existieren, wird ihre echtheit in
Zweifel gezogen. da der Zugriff auf Geburtsregister oder Ähn-
liches nicht möglich ist, bleibt den behörden nur die Möglich-
keit, das Alter selbst zu schätzen beziehungsweise durch Medi-
ziner(innen) schätzen zu lassen. dazu werden in deutschland
gegenwärtig drei Verfahren der Altersfestsetzung18 angewendet:
die inaugenscheinnahme, die Gesprächsfestsetzung im rahmen
der inobhutnahme und die Festsetzung aufgrund körperlicher
untersuchungen. Alle drei Verfahren sind nicht exakt und bie-
ten nur näherungswerte.

Für ehmal hat die schätzung seines Alters enorme Auswir-
kungen. da die einreise von minderjährigen Ausländer(inne)n
ohne sorgeberechtigte Personen per se als Kindeswohlgefähr-
dung gewertet wird, führt das zuständige Jugendamt eine inob-
hutnahme durch.19 es soll auch das Familiengericht dazu anre-
gen, das ruhen der elterlichen sorge festzustellen und eine
Vormundschaft einzurichten. Auch dafür ist die Minderjährig-
keit ein zentrales Kriterium. 

die Verfahren zur Altersfestsetzung sind seit vielen Jahren
Gegenstand kontroverser diskussionen, Gerichtsverfahren und
wissenschaftlicher Forschung. Trotz der großen beachtung des
Themas ist es bislang nicht annäherungsweise gelungen, ein Ver-
fahren zu etablieren, das sowohl verlässliche, gültige und nach-
vollziehbare ergebnisse liefert als auch den rechtsstaatlichen
Maximen gerecht wird. um diese These zu verdeutlichen, sollen
die drei benannten Verfahren erläutert und bewertet werden:Ò

Quelle: Lena Böhme
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die bloße inaugenscheinnahme basiert allein darauf, wie die
betroffenen Personen optisch eingeschätzt werden. ein solches
Verfahren hängt sehr stark von subjektiven erfahrungen ab und
ist weder methodisch abgesichert noch verlässlich. dennoch
werden viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch bun-
despolizei, Ausländerbehörden oder auch Jugendämter einem
solchen Verfahren unterworfen, zum Teil auch ohne dieses Vor-
gehen konkret zu benennen. inaugenscheinnahmen finden oft in
wenigen sekunden statt, beispielsweise schon dann, wenn einem
vermeintlich Jugendlichen der Zugang zu einer inobhutnahme-
stelle verwehrt wird, allein aufgrund des visuellen eindrucks.

die Gesprächsfestsetzung im rahmen der inobhutnahme ist
die in deutschland zahlenmäßig am weitesten verbreitete
Methode. basierend auf einem Fragebogen wird mit den jungen
Menschen ein interview geführt, in dem unter anderem biogra-
fische informationen, Fluchtwege und weitere persönliche
daten abgefragt werden. Zusammen mit dem visuellen eindruck
und dem Auftreten der Person wird dann über eine eventuelle
Minderjährigkeit entschieden. Viele Jugendämter mit ver-
gleichsweise hohen Zugangszahlen20 verfahren so.

Medizinische Verfahren der Altersfestsetzung werden in den
meisten Fällen bei Gerichtsverfahren21 beziehungsweise Wider-
sprüchen und unklaren schätzungen angewendet. die Verfahren
sind dabei sehr unterschiedlich: es werden die Handwurzel oder
die schlüsselbeine geröntgt, der Zahnstand beziehungsweise die
Weisheitszahnentwicklung untersucht und vielfach wird auch die
äußerliche körperliche entwicklung begutachtet, insbesondere
die entwicklung der Geschlechtsorgane. Zum Teil werden die
Verfahren auch miteinander kombiniert, und es wird aus den ver-
schiedenen ergebnissen ein Mittelwert bestimmt. die ergebnis-
se der medizinischen Verfahren liefern ebenso wie die anderen
allenfalls näherungswerte an das chronologische Alter, zudem
sind sie methodisch und ethisch umstritten. bei vielen der ange-
wandten Methoden fehlen grundlegende studien, die beispiels-
weise die besonderheiten von Flüchtlingskindern beachten. 

Für die Aufnahme von ehmal und anderer unbegleiteter Min-
derjähriger spielt das Alter eine enorme rolle, es entscheidet
maßgeblich über seine Zukunft. da auf absehbare Zeit keine
Methode zur exakten Altersfestsetzung zur Verfügung stehen
wird, ist vielmehr die einhaltung von standards bei den genutz-
ten Methoden von bedeutung.
n Altersfestsetzungen sollten immer von mindestens zwei Per-

sonen durchgeführt werden. ihre eignung sollte im einklang
mit dem Fachkräftegebot von § 72 sGb Viii stehen. die ent-
sprechenden Fachkräfte müssen fortgebildet werden.

n es müssen in jedem Gespräch speziell qualifizierte dolmet-
scher(innen) zur Verfügung stehen.

n im Zweifel muss immer von der Minderjährigkeit der Person
ausgegangen werden.

n die ergebnisse der Altersfestsetzung sind schriftlich zu doku-
mentieren, der betroffenen Person auszuhändigen (auch die

medizinischen Gutachten) und insbesondere in verständlicher
sprache zu erläutern. bei Festsetzungen durch die Jugendäm-
ter oder andere behörden ist auf den Charakter als Verwal-
tungsakt und die entsprechenden Klagemöglichkeiten schrift-
lich in einer ihm oder ihr verständlichen sprache hinzuweisen.

n im Falle der Festsetzung des Alters als volljährig ist der jewei-
lige junge Mensch auf weitere unterstützungsangebote im
rahmen der Jugendhilfe (zum beispiel Hilfen für junge Voll-
jährige nach § 41 sGb Viii) hinzuweisen.

ehmals Geschichte ist beispielhaft für die Lebenssituation vie-
ler unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge. ihr Ankommen ist
geprägt durch ein konstantes Misstrauen: ihren Angaben zu
ihrem eigenen Leben und ihrer Person wird nicht geglaubt. doch
Vertrauen wird nicht durch debatten zum Thema Altersfestset-
zung, sondern nur durch eine wirkliche Willkommenskultur
geschaffen. Thomas Berthold

Politik- und Kulturwissenschaftler

Referent beim Bundesfachverband UMF in Berlin

3 Traumafolgen nach der Flucht

Als Tamim (name geändert), ein 16-jähriger Afghane, nach
deutschland kam, war er hochmotiviert. er wollte schnell
deutsch lernen, einen schulabschluss machen und einen guten
beruf erlangen. ihm war bewusst, dass er großes Glück hatte, die
Chance dazu zu erhalten. er integrierte sich gut in die Jugend-
wohngruppe, lernte schnell deutsch und war freundlich und
hilfsbereit. es fiel auf, dass er manchmal abwesend wirkte, mor-
gens schlecht ausgeschlafen war und häufig unter Kopfschmer-
zen litt. doch erst als er mit 18 Jahren ohne pädagogische unter-
stützung alleine klarkommen sollte, wurde das Ausmaß seiner
psychischen Probleme deutlich. er litt unter Alpträumen und
Panikattacken, kam nachts nicht zur ruhe und in der schule
immer weniger mit. er begann, die Ängste und schuldgefühle
mit Alkohol und drogen zu betäuben.

die Geschichte von Tamim ist kein einzelfall. unbegleitete
Minderjährige wirken auf den ersten blick oft sehr zäh. doch
dahinter verbergen sich nicht selten schwere psychische Verlet-
zungen. Zu früh konnten sie nicht mehr Kind sein, mussten sie
sich alleine durchschlagen, akuten bedrohungen trotzen. in
ihrem Gepäck tragen sie erfahrungen von körperlicher Gewalt,
Vernachlässigung, Vergewaltigung, drohender beschneidung,
Zwangsheirat, Zwangsrekrutierung oder haben den Tod von
anderen Flüchtlingen miterlebt, um nur einige stichworte aus
Clearinggesprächen im Psychosozialen Zentrum für Flüchtlinge
düsseldorf (PsZ) zu nennen. Vieles wegzustecken gehört zu den
notwendigen Überlebensstrategien. die belastenden erlebnisse
sind oft verdrängt oder tabuisiert. darüber gesprochen wird
nicht. der schmerz über den Verlust der Familie, schwer fassba-
re, depressive stimmungen setzen in vielen Fällen erst dann rich-
tig ein, wenn die Jugendlichen beginnen, in deutschland anzu-
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kommen, und der stress der Flucht und der realen bedrohungen
nachlässt. Oder aber die erinnerungen und Ängste brechen
plötzlich auf, weil eine situation Ähnlichkeit mit erlebtem auf-
weist beziehungsweise weil die rückkehr dorthin droht, wo
ihnen existenziell bedrohliches geschehen ist. 

Zwar entwickelt nicht jeder Mensch bei als existenzbedroh-
lich empfundenen Lebensereignissen eine posttraumatische
belastungsstörung, dennoch haben studien gezeigt, dass ein
erheblicher Anteil der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlin-
ge unter Traumafolgeerkrankungen leidet, wozu auch depres -
sion, Psychose, substanzmissbrauch, Angststörungen oder
Zwänge gehören.22 um die entwicklung einer chronifizierten
Traumafolgestörung möglichst zu verhindern, ist es wichtig, früh-
zeitig traumaspezifischen symptomen Aufmerksamkeit zu
schenken. diese reichen von Alpträumen, schlafschwierigkeiten
und sich wiederholenden und lebhaft aufdrängenden erinne-
rungsbildern über die intensive psychische belastung bei der
erinnerung an das Trauma, verbunden mit körperlichen reak-
tionen wie Zittern, Übelkeit und Herzrasen bis hin zu sozialem
rückzug. Auch treten symptome wie Flashbacks (unkontrol-
lierbare heftige erinnerungserfahrungen, die mit dem Gefühl
einhergehen, sich aktuell wieder in der traumatischen situation
zu befinden, ausgelöst durch reize, die an die traumatische situa-
tion erinnern), reizbarkeit, Wutausbrüche sowie erhöhte angst-
bedingte erregung oder schreckhaftigkeit auf.

Weitere typische symptome, die aber oft schwieriger zu ent-
decken sind beziehungsweise sich auch mit üblichen pubertären
Verhaltensweisen überlappen, sind etwa das Gefühl der ent-
fremdung von der Welt und anderen Menschen beziehungswei-
se emotionale starre, dissoziation, Orientierungsschwierigkei-
ten und depressive symptome wie Antriebslosigkeit und
Gefühle von schuld und Wertlosigkeit genauso wie auffälliges
risikoverhalten und suizidgedanken. belastend sind nicht
zuletzt die oft auftretenden erheblichen Konzentrations- und
Lernschwierigkeiten und eine auf den ersten blick nicht nach-
vollziehbare Vermeidung von Themen, Orten, situationen, die
an belastende erlebnisse erinnern könnten.

Treten mehrere symptome auf, sollte ein(e) Traumathera-
peut(in), Arzt oder Ärztin abklären, ob eine behandlungsbe-
dürftige erkrankung vorliegt. Auch wenn trotz behandlungsbe-
darf kurzfristig kein geeigneter Therapieplatz zu finden sein

sollte, ermöglicht die Abklärung zumindest, besser auf die krank-
heitsbedingten bedürfnisse des Jugendlichen einzugehen.

Für Jugendliche, die unter einer Traumafolgestörung leiden,
ist es besonders wichtig, dass ihr Lebensumfeld Zuverlässigkeit
und sicherheit bietet und die Abläufe und regeln für sie ver-
ständlich sind. erfahrungen von Kontrollverlust und unsicher-
heit führen leicht zu einer reaktivierung traumatischer erleb-
nisse. Jugendliche, die zwischenmenschliche Gewalt erlebt
haben, haben oft ein erhöhtes Misstrauen gegenüber der umwelt
(„ich kann niemanden mehr trauen“) und auch sich selbst gegen-
über („ich werde es sowieso nicht schaffen“). Für sie ist eine sta-
bile beziehungsgestaltung besonders wichtig. Transkulturelle
Kompetenz der bezugspersonen und der einsatz professionel-
ler sprachmittler(innen) in wichtigen Gesprächssituationen sind
Voraussetzung für ein wechselseitiges Verständnis, ohne das es
an der notwendigen Transparenz und sicherheit fehlt. die
erwartungen an die/den Jugendliche(n) sollten krankheitsbe-
dingte einschränkungen (wie Konzentrationsstörungen, impuls-
durchbrüche, unangemessene Wutreaktionen) berücksichtigen.
die Fortsetzung geeigneter Jugendhilfemaßnahmen über den
18. Geburtstag hinaus ist gerade für Jugendliche mit Traumafol-
gestörungen oft dringend geboten. 

ein besonderes Problem stellen für traumatisierte Jugendli-
che die Anforderungen der aufenthaltsrechtlichen Verfahren
dar. sie sind teilweise krankheitsbedingt nicht in der Lage, ihre
erlebnisse umfassend und nachvollziehbar zu schildern. ihr Vor-
bringen erscheint dann unglaubhaft und das Vorliegen einer kon-
kreten, individualisierbaren Gefahr wird verneint. sind sie im
aufenthalts-, asylrechtlichen Verfahren gescheitert, dann führt
ihre Angst vor der rückkehr an den Ort erlebter bedrohungen
nicht selten zu einer gravierenden Verschlechterung der symp-
tomatik bis hin zu längeren Psychiatrieaufenthalten. sie sind
daher in diesen Verfahren dringend auf kompetente unterstüt-
zung und zudem das Verständnis der entscheidungsträ ger(in -
nen) angewiesen. Barbara Esser

Ethnologin M.A., Mitarbeiterin im Psychosozialen Zentrum 
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NACHGEDACHT

In den letzten Jahren ist

ein starker Anstieg bei der

Einreise von unbegleiteten

minderjährigen Flüchtlin-

gen (umF) zu verzeichnen.

Diese unbegleiteten min-

derjährigen Flüchtlinge sind qua Gesetz eine reguläre Ziel-

gruppe des Kinder- und Jugendhilfesystems. Leider trifft dies

nicht auf alle Flüchtlinge zu, da in zahlreichen Kommunen und

Bundesländern immer noch der politische Wille fehlt, diese

Minderjährigen im Rahmen des SGB VIII zu versorgen. Dies

führt zu regionalen Unterschieden, wie umF behandelt werden.

Vor dem Hintergrund bestehender internationaler Übereinkom-

men wie der UN-Kinderrechtskonvention, dem Haager Min-

derjährigenschutzabkommen oder auch der Brüssel-II-a-Ver-

ordnung und den Regelungen im SGB VIII besteht aber kein

Zweifel daran, dass die Erziehungshilfe die zentrale Instanz in

der Versorgung dieser Kinder und Jugendlichen ist. Sie müs-

sen deshalb im Rahmen der Erziehungshilfe, wie alle Kinder

und Jugendlichen nach SGB VIII, erstversorgt sowie sicher

und jugendgerecht untergebracht werden. Idealerweise wer-

den diese Kinder und Jugendlichen über § 42 Inobhutnahme

im Sinne einer Krisenintervention in einer jugendgerechten Ein-

richtung betreut. Dort kann in einer strukturierten Clearingpha-

se festgestellt werden, was sie brauchen, um sie dann in ge-

eignete Hilfeformen zu vermitteln. Die Entwicklung einer Le-

bensperspektive soll dabei gefördert werden, jenseits der

Angst vor einer drohenden Abschiebung. Neben der Betreu-

ung und Erziehung ist Bildung ein Schlüssel für gelingende

Teilhabe dieser Kinder und Jugendlichen. Ab dem ersten Tag

der Einreise haben sie einen Anspruch auf Schulbesuch.

Es darf keine unterschiedliche Behandlung von Kindern und

Jugendlichen innerhalb der Kinder- und Jugendhilfe geben.

Deshalb sind alle in der Caritas aufgerufen, sich dafür einzu-

setzen, dass umF die Hilfen aus dem SGB VIII erhalten, die

notwendig sind für ein gerechtes Aufwachsen in dieser Gesell-

schaft. Dabei gewinnt der § 41 „Hilfe für junge Volljährige“ eine

besondere Bedeutung, da diesen Jugendlichen die üblichen

familiären Strukturen fehlen und sie einen besonderen Betreu-

ungs- und Förderbedarf haben. Ihr Stephan Hiller

Eine Jugendhilfe für alle Kinder und JugendlichenStephan Hiller

Geschäftsführer 
des Bundesverban-
des katholischer
Einrichtungen der
Erziehungshilfe
(BVkE), Freiburg
E-Mail: stephan.
hil ler@caritas.de


